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1. AUSFERTIGUNG 

llatzung der Gemeinde St. Peter-örding-.über die ·· 1. Änderung ·des Bebauungsplanes 

Nr. 25 . für das Gebiet südlich der. noorfstraße" und 'nö-rdlich des "Heideweges" 

zwischen den Straßen "Am .Waldehen• und nsöhier .Land5traße" (beidseitig) 

Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuc~es in der Fassung vom 08.12.1986 (BGBl. I 
S. 2253) und nach § 82 der Landesbauo-rdnung in der Fassung vom 24. 02 .1983 
(GVOBl. S. 86) wird nach Beschlußfassung durch die Gemeindevertretung vom 
;;;o,ec;,qc, und nach Durchführung des Anzeigeverfahrens beim Landrat des 
Kreises Nordfriesland folgende Satzung über die 1. Änderung des Bebauungs
planes Nr. 2 fü-r das o. a. Gebiet, bestehend aus dem Text (Teil 8), erlassen: 

Die Festsetzungen des Textes - Teil B - werden aufgehoben und wie folgt neu 
gefaßt: 

1. Dachform: 

2. Dachneigung: 

3. Dacheindeckung: 

4. Außenmaue-rwerk: 

5. Firsthöhen 

6. T-raufhöhen 

7. Garagen 

Sattel-, Walm- oder Krüppehialmdach 

30° - · 51°, 15 % der bestehenden Grund
fläche jedoch max. 20 m2 sind auch in 
Flachdach zulässig. 

Dachpfannen, Schiefer oder a'sbestfreie 
vJellplatten (Berliner Welle) und asbest
freie Schieferplatten in schwarz, anthra
zit, braun oder rot. 
Es ist bei Einhaltung der Abstände gemäß 
§ 30 LBO auch Reeteindeckung zulässig. 

Vormauerziegel 

Max. 9,0 m ab OK Rohfußboden EG; insofern 
wird die maximale Dachneigung einge
schränkt. 

Max. 2, 80 m ab festgelegter Geländeober
fläche. Ausgenommen ist die T-raufhöhe der 
Walmseite von Krüppelwalmdächern. 

a) Je Grundstück sind max. 2 Garagenein
stellplätze zulässig. Davon darf nur 
ein Einstellplatz in Massivbauweise er
stellt werden. Ausgenommen hiervon sind 
i n das Wohnhaus eingebaute Einstell
plätze. Die Größe je Einzel-Einstell
platz, einschließlich evtl. angebautem 
Abstellraum, darf 23 m2 nicht über
schreiten. 
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8. Wintergärten: 

9. Nebenanlagen: 
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b) Massivgaragen sind in oder an den 
Hauptgebäuden zu errichten. Es ist auch 
Riemchenverblendung zulässig. 

Das Außenmauerwerk ist in gleicher 
Farbe des Hauptgebäudes zu errichten. 

Dachneigung max. 30°. Bei Reetein
deckung wie Hauptgebäude. 

c) Offene Garagen (zweiseitig offen) sind 
auch in Holzbauweise zulässig. Die Höhe 
der Seitenwände (ausgenommen Absteil
raum) darf 1,80 m ab festgelegter Ge
ländeoberfläche nicht überschreiten. 
Dachneigung max . 30°. 

Die bebaute Fläche darf max. 15 % der zu
lässigen Grundfläche des Hauptbaukörpers, 
jedoch höchstens 22,0 m2 betragen. Die An
sichtsbreite der Konstruktionsteile darf 
0, 15 m nicht überschreiten. Die Fassade 
und Dachflächen sind mit · Klarglas auszu
fachen. Für die Dachflächen ist auch 
milchglasf arbiges Kunststoffmaterial zu
lässig. Die Absätze 1 - 6 finden keine 
Anwendung. 
Wintergärten sind auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig. 

sind ausgeschlossen mit Ausnahme von: 

a) Mülltannenschränken 

b) Fahnenmasten und freistehenden Antennen
masten . 

c) Teppichklopfstangen 

d) ein Garten- und Gerätehaus bis zu 
10,0 mJ umbauten Raum. Sie sind in 
Holzbauweise mit Ziegel- oder Pappdach, 
einer max. Firsthöhe von 2,50 m und im 
hinteren Grundstücksteil zu errichten. 
Die Festsetzungen 1 - 6 finden keine 
Anwendung. 

e) Ein Gewächshaus bis zu 6,0 m2 in Holz
ader Metallkonstruktion mit Glasaus
f achung, sonst wie d). 

f ) Abstellräume in Ve~bindung mit der 
Garage (siehe 7.) 
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10. Grundstückseinfriedigung: 
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Als Einfriedigungen zu Straßenfronten sind 
zugelassen: 

a) l ebende Hecken 

_b) Einfriedigungsmauern in Ziegelmauerwerk, 
Beton- oder Naturstein bis zu einer 
Höhe von 20 cm über OK Gehweg mit 
Pfeilern bis ZL! einer Gesamthöhe von 
90 cm. Zwischen den Pfeilern sind 
Gitter in Holz- oder Eisenkonstruktion 
anzuordnen. 

c) Zäune in Holzbauweise bis zu einer Höhe 
von 90 cm. 

d) Friesenwall, max. h = 90 cm . 

11. Innerhalb der in der Planzeichnung Unter "von der Bebauung freizuhaltende 
GrundstQcksteile" festgesetzten Flächen (Sichtdreiecke) ist eine Bepfl an

. zung 'und Einfriedigung von mehr als 70 cm Höhe über Fahrbahnoberkante 
dauernd zu .unterlassen . 

-
12. Im Plangebiet sind i n Wohngebäuden maximal 2 Wohneinheiten zul ässig. 

13. Die in der Planzeichnung festgesetzte Geschoßflächenzahl wird gestrichen. 

14. Die gemäß § 3 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise · zulässigen kleinen Beherber
gungsbetriebe sind allgemein zulässig. 



1 . Auf geste 11 ~ aufgrund des Auf ste n ungsbesch l usses der Gemeindevertretung 
vom .Oie ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbe-
schlusses ~st d1:1reA A1:1shang an aen BekanntmachYR!s-tafeln vgm 

durch Abdruck in der.-------------
am erfolgt. _ 
St. Peter - 0 r d in g , d e n ......... . 

Bürgermeister 

2. Oie frühzeitige Bürgerbeteiligung 
.Jq 06. 9,,J durchgeführt worden . -A·i:rufF--ö~*l-l-+Jä--Ge-r-4:1~~GeJ.~~~l!llP 

.ß.ijrgerbeteiligungabgesihen worden 

. OS 08 ·G ' St. Peter-Ording, den .... .. . . ::, 
1.v ,~ 

( .f dtM h.) 
· Bürgermeister 

3. Die von der Planung berUhrterr Träger 
Schreiben vom ;J;.CJ{.G/) zur Abgabe einer Ste 11 ungn :ihme 

4. 

5. 

6. 

worden. 

St. Peter- Ording, den Q~ .. P.~5' 

St Pt 0 d . d os.Q \).SG . e e: r - r 1 n g , en . . -. . . 'ljJ '· .. 

Bestand am 
tädtebaulichen 

/[. ;/&t., . 

. - Leiter des , ~ :t.1iPE a.~ 

7. Die Gemeindevertretung hat die vorgebrachten Bedenken und Anre / -:..::~~;J" 1 ~- . 
sowie die Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange am ~ ~ 

I 

geprüft. · J I? 1t · " 
Das Ergebnis ist mitgeteilt worden. 1 V-~ ~ 
S t . Pe t e r - 0 r d in g , d e n 0 5. · .0 ~ ~ .6 . "'. iJ, Cr~ hJ '· ~lft1s ltnP.f'Jt't.~'J 



'' 

8. Entwurf der Bebauungsplanänderung ist nach der öffentlichen Auslegung 

9. 

10. 

( Zi ff„. eändert worden. haben der Entwurf der Bebauungsp 1 anänderung, 
bestehend a +eil A) 1:.md dem Text (Teil B), sowie die Be-
gründung in der bis zum während folgender 
Zeiten erneut öffentlich ausgelegen. 

Dabei ist bestinmt worden, lcen und Anregungen nur zu den geänderten 
und ergänzten Teilen vorgebracht werde nnten. Die öffentliche Auslegung 
ist mit dem Hinweis, daß Bedenken und Anreg n während der Auslegungsfrist 
von jedermann schriftlich oder zu Protokoll gelte emacht werden können, 
am in in der vom 
bis zum durch Aushang ortsüblich bekanntgemacht . Pden. 
Daher wurde eine eingeschränkte Beteiligung nach § 3 Abs. 3 Satz 
§ 13 Abs. 1 Satz 2 BauGB durchgeführt. 

St . Peter-Ording, den 

Bürgermeister 

cil snie1 e,,. J 
Bürgermeister 

11. Die Änderung 
-t:tOO dem Text (Teil B}, wird hiermit 
St . Peter- Ording, den .?/t.. ~. ~G 


